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Offentlich geforderte Beschaftigung nach § 16d Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsentschadigung) (AGH-MAE)
Bewilligungsbescheid

Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend Ihrem Forderantrag vom 03.05.2024, bei uns eingegangen am 03.05.2024, bewilligt
das Kommunale Jobcenter Landkreis Leipzig (KJC) Ihnen fur die Arbeitsgelegenheit Kategorie 2
.Natur - erleben und Zusammen - Flreinander® einen Gesamtférderbetrag in Hohe von
145.263,46 Euro fur die Zeit vom 01.06.2024 bis 31.05.2025.

Der Gesamtforderbetrag wird in monatlichen Tragerkostenvorauszahlungen inklusive der
Mehraufwandsentschadigung (MAE) flur die Teilnehmenden erstattet.

Die monatlichen Tragerkostenvorauszahlungen fir die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten im Sinne
des 8§ 16d SGB Il setzen sich im folgenden Umfang zusammen:

¢ Anzahl der Arbeitsgelegenheiten: 15

e Inhalt: ,Natur - erleben und Zusammen - Fiireinander*

1. Sicherung von Ordnung und Sauberkeit im 6ffentlichen Raum
o Saubern und Pflege von Griunflachen und Wegen, z.B. im agra-Park und rund
um das Okohaus
o ggf. Sammeln von Mill, Unrat und Siedlungsabféllen
Erhaltungsarbeiten an Wegen, Spiel- und Freizeitflachen
o Unterstitzung bei der Kontrolle, Reinigung und Aufarbeitung der vorhandenen
botanischen Beschilderung im agra-Park

o

2. MaBnahmen im Umwelt-, Landschafts-, Natur- und Tierschutz
o Unterstutzung bei der Erhaltung und Aufarbeitung der Naturentdeckerstationen
im agra Park
o Anfertigen, Anbringen und Unterhaltung von Fihlk&sten, Nist- und
Fledermauskasten, Unterstiitzung bei der Erweiterung des digitalen Parkfihrers

Hausadresse Hauptsitz: Telefon: Bankverbindung: Offnungszeiten:

SldstraRe 80, Geb.62 03433 241-40 Sparkasse Muldental Di 08:30 — 12:00 Uhr u. 13:30 — 18:00 Uhr
04668 Grimma 03433 241-0 IBAN: DE05860502001010000086 Do 08:30 — 12:00 Uhr u. 13:30 — 16:00 Uhr
E-Mail*: Telefax: 03433 241-7061 BIC: SOLADES1GRM Fr 08:30 — 12:00 Uhr

kijc@lk-l.de Mo u. Mi 08:30 — 12:00 Uhr nur Empfang / Service

* Der Zugang fur verschliisselte / signierte E-Mails / elektronische Dokumente ist Uber das besondere Behordenpostfach (beBPo) des Landratsamtes des Landkreises
Leipzig (siehe Kontakt unter https://www.landkreisleipzig.de/kontakt.html) sowie dem SecureGateway des Freistaates Sachsen (siehe unter
https://lwww.esv.sachsen.de/secure-mail-gateway.html) moglich. Fur alle Mitarbeitenden des Landratsamtes sind Gleichberechtigung sowie die Akzeptanz von
Vielfalt in der taglichen Arbeit selbstverstandlich. Wenn in Texten nur die weibliche oder die mannliche Form verwendet wird, so geschieht dies
ausschlieBlich fur eine bessere Lesbarkeit und Verstandlichkeit.



um Informationen zur vorhandenen Tierwelt (keine kommerzielle Ausgestaltung,
keine Pflichtaufgaben)

o Unterstitzung beim Wiederaufbau und der Unterhaltung eines Vogellehrpfades
durch den agra-Park

o Unterstlitzung beim Erhalt und der Pflege der Schaubeetanlage, einer
Krauterspirale (Krauter und Teesorten) und weiterer Naturelemente im Okohaus

o Fertigung einheimischer Tiere aus Holz fir die umweltpadagogische Arbeit der
Okoschule Markkleeberg, fiir Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie fiir
Begegnungsstatten in Markkleeberg

o Unterstitzung bei der Vorbereitung und Durchfihrung von ,Gartentagen® und
.Kinder-Gartentagen® im agra-Park

o Unterstitzung bei der Unterbreitung von Naturentdeckertagen mit einzelnen

Stationen

Herstellung und Unterhaltung von Versteck-, Kletter- und Spielelementen aus

Naturmaterialien ausschlieRlich fur die Tiere im Tierheim Oelzschau

o

3. Zusatzliche Angebote der AGH (Maflinahmen in der freien Kulturarbeit und fir soziale
Einrichtungen)

o Fertigung von bunt bemalten Kleiderbligeln mit Sdckchen, Hampelméannern,
Schwingtieren, Stifthaltern, Giraffen mit Metermalf3, Memorys u. &. ausschlief3lich
zur Abgabe an Bedurftige oder gemeinnitzige Einrichtungen (Abgabe z. B. tber
die Kleiderkammern)

o Unterstlitzung bei der Erarbeitung und Durchfiihrung von marchenhaften
Angeboten, bei Eignung der Teilnehmenden der AGH auch Unterbreitung
eigener Marchenstunden und —wanderungen oder eines Marchenprojektes
(Einstudieren von Marchen mit Kindern, Fertigen einfacher Kulissen und
Kostiime), sowie
Vorbereitung und Durchfihrung von zusatzlichen Bastel-, Freizeit- und
Ferienangeboten flur Kinder (keine gewerblichen Angebote)

o wochentliche Beschéftigungszeit je Arbeitsgelegenheit: 20 Stunden
¢ monatliche Tragerkostenvorauszahlung 10.428,29 Euro
Darin enthalten
Personalkosten: 9.266,52 Euro
Allgemeine Verwaltungs- und Sachkosten: 1.071,77 Euro
Fahrtkosten/ KFZ-Kosten 90,00 Euro

Zuzuglich wird eine Mehraufwandsentschadigung fir die erwerbsfahigen Leistungsberechtigten in
Hohe von 1,30 Euro je geleisteter Beschaftigungsstunde in der Arbeitsgelegenheit bewilligt.

monatliche Mehraufwandsentschédigung (MAE)
fur die beantragten Teilnehmerpléatze 1.677,00 Euro

Fur die Durchfihrung der MalRnhahme werden lhnen MaRhahmekosten in HOhe von insgesamt
145.263,46 Euro bewilligt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

o Forderzeitraum: 01.06.2024 - 31.05.2025
o Dauer der Forderung: 12 Monate

e Gesamtférderbetrag hochstens: 145.263,46 Euro
(Tragerkostenvorauszahlung + Mehraufwandsentschadigung pro Stunde pro Teilnehmer x
Dauer)

Seite 2von 5



Begrundung:

Die von Ihnen beantragten Arbeitsgelegenheiten erfiillen die Voraussetzungen des § 16d SGB Il und
der Durchfuhrungsrichtlinie des KJC in der Fassung von 01.01.2024.

Sie liegen im 6ffentlichen Interesse, sind zusatzlich und stéren nicht den Wettbewerb im allgemeinen
Arbeitsmarkt. Das Arbeitsergebnis dient der Allgemeinheit im Sinne gemeinnutziger Arbeit. Ohne die
Forderung konnten die zusatzlichen Tatigkeiten nicht, nicht in diesem Umfang oder erst zu einem
spateren Zeitpunkt durchgefuhrt werden. Regulare Beschaftigungsverhéltnisse werden durch diese
Arbeitsgelegenheiten nicht verdrangt oder beeintrachtigt. Die Beeintrachtigung der Wirtschaft ist
nicht zu beflirchten, ebenso ist die Schaffung neuer Arbeitsplatze nicht gefahrdet.

Allgemeine gesetzliche Bedingungen:

Die Fordervoraussetzungen des § 16d SGB Il wurden mit Einreichung der Antragsunterlagen geprift
und bestétigt.

Nebenbestimmungen:

¢ Die Finanzierung der Férderung erfolgt aus Bundesmitteln auf der Basis des SGB II.

o Der Bewilligungsbescheid ergeht unter dem Vorbehalt des Widerrufes, 88 32 Abs. 2 Nr. 3, 47
Abs. 1 SGB X. Vom Widerrufsrecht wird speziell fir die Bewilligung, soweit sie Uber den
30.11.2024 hinausgeht, Gebrauch gemacht, wenn der vom Gesetzgeber noch zu
verabschiedende Bundeshaushalt 2025 eine entsprechende Befugnis zum Eingehen einer
Rechtsverpflichtung mit Falligkeiten in den Jahren 2025, 2026 ff nicht vorsieht oder der
angezeigte Kostenrahmen nicht vorher anderweitig ausgeschopft ist.

e Die dem Trager (Antragsteller) bekannten Richtlinien des KJC zur Beantragung,
Durchfihrung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwands-entschadigung
(MAE) gem. 8§ 16d SGB Il in der Fassung vom 01.01.2024 finden Anwendung und sind Teil
dieses Bescheides.

¢ Die vom KJC bereitgestellten Formulare, insbesondere fir die Antragstellung, die monatliche
Abrechnung der Tragerkosten und MAE (Excel-Datei ,Monatsabrechnung®), sind zu
verwenden.

e Die Schaffung der Arbeitsgelegenheiten bei sich oder einem beauftragten Dritten sowie die
Planung und Durchflihrung des Arbeitseinsatzes der Teilnehmenden obliegt dem Trager.

e Es durfen ausschlie8lich vom KJC zugewiesene erwerbsfahige Leistungsberechtigte im
Rahmen der beantragten Arbeitsgelegenheiten beschéaftigt werden.

o Der Trager stellt erforderliche Haftpflicht- und Unfallversicherungen fir die Teilnehmenden
sicher.

e Zu Beginn der Arbeitsgelegenheit schliel3t der Trager einen Integrationsvertrag mit allen
teilnehmenden erwerbsfahigen Leistungsberechtigten sowie ggf. Kooperationsvertrage mit
allen Kooperationspartnern (betrifft AGH der Kategorie 1).

o Der Trager reicht unaufgefordert, spatestens jedoch 14 Tage nach erfolgter Zuweisung,
sowohl die Integrationsvertrdge der zugewiesenen Teilnehmenden als auch ggf. die
Kooperationsvertradge beim KJC ein.

o Das KJC ermittelt fur alle Teilnehmenden den jeweils individuellen Anspruch auf Fahrtkosten,

die ihnen fur Fahrten zur Einsatzstelle und/ oder zum Trager entstehen und teilt dem Trager
schriftlich mit, in welcher Héhe die Fahrtkosten an die einzelnen Teilnehmenden zuziiglich
zur MAE ausgezahlt werden kénnen. Entsprechend dieser Mitteilung erfolgt die Auszahlung
durch den Trager an die Teilnehmenden. Die Forderleistung ist unverziglich ohne Abzug an
die Teilnehmenden weiter zu reichen. Fir Fehlzeiten, Krankheit und Urlaub erhalten
Teilnehmende grundsatzlich keine Entschadigung (weder MAE noch Fahrtkosten), da ihnen
fur diese Zeiten keine Aufwendungen entstanden sind.
Im Zuge der monatlichen Abrechnung der Tragerkosten und MAE reicht der Trager ebenso
eine monatliche Fahrtkostenabrechnung ein. Dafir ist das vom KJC bereitgestellte Formular
,Monatsabrechnung“ (Excel-Datei) zu verwenden. Nachweise Uber die Nutzung von
offentlichen Verkehrsmitteln sind dem KJC vorzulegen (z.B. Kopie des Kontoauszuges, auf
dem die Abbuchung fur das D-Ticket ersichtlich ist). Einzelfahrkarten miissen zur monatlichen
Fahrtkostenabrechnung beim KJC im Original eingereicht werden.
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Wurden fir Zeiten einer Unterbrechung Fahrtkosten zu Unrecht gezahlt, kdnnen die insoweit
Uberzahlten Betrdge vor Ende der Malnahmegesamtlaufzeit gegen noch bestehende
Anspriiche aufgerechnet oder auch nach Beendigung der MaRnahmedauer zurtickgefordert
werden.

e Der Trager sendet einmal pro Woche die Anwesenheitsliste der Teilnehmenden an das KJC.

o Entstehen Kosten fir notwendige projektabhangige Sachguter und/ oder notwendige
Dokumente oder Nachweise, wie z.B. Gesundheits- und Hygienepass, die nicht bereits
Bestandteil des AGH-Antrags sind, miissen diese vor der Beschaffung vom Tréger gesondert
beim KJC (MaRBnhahmemanagement) beantragt werden. Nach einer schriftlichen Bestatigung
der Kostenubernahme des KJC an den Trager kann die Beschaffung erfolgen. Die Kosten
sind im Zuge der Endabrechnung vom Tréager gesondert in Rechnung zu stellen.

e Kosten fur die Beantragung von erforderlichen Fiihrungszeugnissen werden nicht vom KJC
tubernommen. GemaR 8§ 4 Justizverwaltungskostengesetz (JVKostG) ist das Bundesamt fiir
Justiz  zustdndig fur die Befreiung von den Gebuhren zur Erteilung des
Fuhrungszeugnisses. Nach dem Merkblatt des Bundesamtes fir Justiz zur Erhebung von
Gebluhren fur das Fuhrungszeugnis ist bei Beziehern von Leistungen nach dem SGB Il wegen
Rucksicht auf die wirtschaftlichen Verhaltnisse von der Erhebung der Gebihr abzusehen,
wenn sie einen Antrag auf Gebuhrenbefreiung stellen.

e Die Endabrechnung incl. aller erforderlichen Unterlagen ist bis zum 31.07.2025 beim KJC
einzureichen.

e Das KJC behdlt sich die Riucknahme, einen Widerruf oder eine Aufhebung der
Bewilligungsentscheidung bei Nichteinhalten der Richtlinien und/ oder Fristen vor.

Erganzende Hinweise:

Folgende Tatigkeiten liegen nicht im 6ffentlichen Interesse, sind nicht zusatzlich und/ oder nicht
wettbewerbsneutral und sind daher nicht bewilligungsfahig:
e Aufgaben im Bereich der Kassierung von Geldern (z.B. bei Veranstaltungen, im
Mobelfundus, in der Kleiderkammer oder fiir Eintritte in Museen etc.),
o Aufgaben im Bereich der regelmafiigen Pflege von Menschen (z.B. in Altenpflegeheimen)
¢ die Ausgabe von Medikamenten,
e die Zubereitung und Ausgabe von Mahlzeiten, die zur regelmaftigen Versorgung zahlen
(z.B. in Kindertagesstétten oder in Altenpflegeheimen),
o Aufgaben in der planméaRigen Gebaudereinigung von Institutionen,
o die Ausfihrung von technischen Arbeiten, bei denen DIN-Vorschriften gelten und
einzuhalten sind (z.B. Reparaturarbeiten an Klettergeriisten auf offentlichen Spielplatzen),
e Aufgaben, die zu Anliegerpflichten zahlen (z.B. Raum- und Streudienste),
¢ Instandhaltungs-, Bau- und Renovierungsarbeiten an und/ oder in Mietobjekten des Trégers.

Fur jegliche Tatigkeit im griinen Bereich ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Verband fir
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen e.V. einzuholen.

Bei allen offentlichkeitswirksamen Informations- und KommunikationsmaRnahmen des
MalRnahmetragers mit Bezug zur geforderten MafRnahme, zum Beispiel bei Publikationen,
Pressemitteilungen, Internetprasentationen und Social-Media-Auftritten, hat immer vor
Veroffentlichung eine Abstimmung mit dem KJC zu erfolgen. Unabhdngig davon ist bei
Informations- und KommunikationsmafRnahmen grundséatzlich auf die Forderung durch das KJC
hinzuweisen. Einzelheiten (z. B. Logoverwendung) bleiben der jeweiligen vorherigen Abstimmung
vorbehalten.

Informations- und KommunikationsmafRhahmen sind zu dokumentieren und die Dokumentation mit
den Unterlagen Uber das Vorhaben aufzubewahren.
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file://///lk-l.local/shares/Austausch/KJC/Sonderrechte/Team%20Arbeit%20und%20Qualifizierung/Gesetzesänderungen/JVKostG%20-%20Gesetz%20Kosten%20Justizverwaltung/Antrag%20Gebührenbefreiung%20Führungszeugnis.pdf

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid konnen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erheben.

Dies kann schriftlich oder zur Niederschrift beim

Kommunalen Jobcenter Landkreis Leipzig
SudstralRe 80 Geb. 62
04668 Grimma

oder bei oben genannter Dienststelle des Kommunalen Jobcenters Landkreis Leipzig erfolgen.

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form an das besondere Behdrdenpostfach (beBPo)
des Kommunalen Jobcenter des Landkreises Leipzig erhoben werden, durch die Ubermittlung

e eines elektronischen Dokuments mit einer qualifizierten elektronischen Signatur; § 36a
Absatz 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch

¢ einer elektronisch signierten Erklarung aus einem besonderen elektronischen
Anwaltspostfach oder aus einem elektronischen Postfach einer nattrlichen oder juristischen
Person oder einer sonstigen Vereinigung; 8 36a Absatz 2a des Ersten Buches
Sozialgesetzbuch.

Die zugehorige Postfachadresse lautet: ,Landratsamt Landkreis Leipzig, Kommunales Jobcenter*.

Die Einlegung des Widerspruchs durch einfache E-Mail wahrt die Form nicht.

Fur Minderjahrige bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres oder nicht geschéftsfahige Personen
handeln deren gesetzliche Vertreter.

Mit freundlichen GrifRen

Schumacher
MalRRnahmemanagerin

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift giiltig.
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